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Bekanntmachung des Flecken Ottersberg über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 21. Deutschen Bun-
destag am 23. Februar 2025 
                                                                                                                                                                                                                                       
1. Die Wählerverzeichnisse zur o.a. Bundestagswahl für die Wahlbezirke des Flecken Otters-
berg werden in der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.02.2025 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme in folgenden barrierefreien Räumen bereitge-
halten: 
 
Flecken Ottersberg, Rathaus, Grüne Straße 24, Zimmer 14 
 
Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit, der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein(e) Wahlberechtigte(r) die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von wahlberechtigten Personen, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetra-
gen ist.  
 
Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Ausle-
gungsfrist, spätestens am 07.02.2025 bis 12.30 Uhr, bei der Gemeindebehörde (siehe oben) 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. 
 
3. Jede wahlberechtigte Person, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 02.02.2025 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
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kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 34 Osterholz-Verden durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen.  
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
 
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,  
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung bis zum 02.02.2025 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung bis 
zum 07.02.2025 versäumt hat, 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung entstanden ist, 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Perso-
nen bis zum 21.02.2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde (siehe oben) mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die beantragende Person muss Familien-
name, Vorname, Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 
Ort) angeben. 
Telefonische und mit SMS-Kurznachrichten versendete Anträge sind unzulässig. Im Falle 
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr gestellt werden. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Personen können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinde-
rung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
 
6. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

hellroten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier wahl-
berechtigte Personen vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszu-
weisen. 
Bei der Briefwahl muss die wählende Person den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief wird innerhalb der 
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Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich durch die 
Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden.  
 
Ottersberg, den 24.01.2025 
 
Flecken Ottersberg 
Der Bürgermeister 
 
gez. Tim Willy Weber 
Tim Willy Weber 
 
 

 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur 18. Sitzung des Ortsrates Ottersberg am 30.01.2025 um 
19:30 Uhr Ratssaal des Rathauses, Grüne Str. 24 in 28870 Ottersberg lade ich mit folgender 
Tagesordnung ein: 
Bei Bedarf findet vor Beginn und nach Abschluss der öffentlichen Tagesordnungspunkte eine 
Einwohnerfragestunde von jeweils bis zu 30 Minuten statt. 
 
Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n; - Feststellung der ord-

nungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit; - Feststellung der Tagesordnung und 
evtl. Beschluss über Anträge zur Änderung; - Einbringen von Anträgen 

2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates Ottersberg vom 
21.11.2024. 

3 24/0588 
Bekanntgabe der aufkommensneutralen Hebesätze 

4 24/0594 
Haushaltsberatungen 2025/2026 
Anhörungsverfahren 

5 Mitteilungen der Verwaltung 
6 Anfragen, Anregungen, Berichte, Termine 
7 Schließung der Sitzung 

 
 
gez. Tim Willy Weber 
Bürgermeister 
 
Hinweis: Die Bekanntmachung sowie weitere Informationen zu den o.g. Tagesordnungs-
punkten werden im Internet unter www.flecken-ottersberg.de veröffentlicht. 
 


